
Beitragsordnung des Bogenschützen-Club Neckargerach e.V. 

Die Mitgliederversammlung des Bogenschützen-Club Neckargerach e.V. hat am 
10.4.2026 die folgende Beitragsordnung beschlossen. Sie tritt am 01.01.2027 in Kraft. 

 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung regelt die Verpflichtungen der Mitglieder zur Beitragszahlung 
sowie die Übernahme von Startgeldern durch den Verein. 

§ 2 Beitragshöhe (Basissätze) 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist nach folgenden Stufen gestaffelt: 

1. Erwachsene (Aktive): 70,00 € 

2. Ermäßigt: 20,00 € (Gilt für Schüler, Studenten, Personen in Ausbildung und 
Personen unter 18 Jahren) 

3. Nicht aktive (fördernde) Mitglieder: 17,50 € 

§ 3 Beitragsermäßigungen 

1. Familien- / Haushaltsrabatt: Gehören mehr als eine Person einem 
gemeinsamen Hausstand an (z. B. Ehepartner, Eltern und Kinder), zahlt das erste 
Mitglied den vollen Beitrag. Für jedes weitere Mitglied desselben Hausstandes 
reduziert sich der jeweilige Beitragssatz auf 50 % der Stufe. 

2. Menschen mit Schwerbehinderung: Mitglieder mit einem nachgewiesenen 
Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % erhalten eine Ermäßigung 
von 50 % auf ihre jeweilige Beitragsstufe. 

3. Mindestbeitrag: Trotz Anwendung von Rabatten beträgt der jährliche 
Mindestbeitrag pro Mitglied einheitlich 17,50 €. Eine weitere Absenkung ist 
ausgeschlossen. 

§ 4 Nachweise 

Die Voraussetzungen für Beitragsermäßigungen sind vom Mitglied wahrheitsgemäß 
anzugeben. Entsprechende Nachweise sind nur auf Verlangen des Vorstands 
vorzulegen. Das Mitglied ist verpflichtet, den Wegfall einer Ermäßigungsvoraussetzung 
(z. B. Ende der Ausbildung) dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. 

§ 5 Übernahme von Startgeldern 

Der Verein unterstützt die sportliche Beteiligung an Meisterschaften der Verbände DSB 
(Deutscher Schützenbund) und DBSV (Deutscher Bogensport-Verband) sowie deren 
jeweiligen Unterverbänden (z. B. Landes-, Bezirks- und Kreisverbände). Der Verein 
übernimmt die Startgelder in folgendem Umfang: 



• Kreis- und Bezirksmeisterschaften: Vollständige Übernahme aller Startgelder. 

• Landesmeisterschaften: Übernahme der Startgelder für maximal zwei 
Teilnahmen pro Sportjahr. 

• Deutsche Meisterschaften: Vollständige Übernahme aller qualifizierten 
Teilnahmen. 

§ 6 Zahlungsweise und Fälligkeit 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich im Voraus zum [Datum] fällig. Die Zahlung erfolgt 
primär im SEPA-Lastschriftverfahren. 


